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„Produktivitätssteigerung durch erhöhte Sicherheit“   

Die Jorns AG, führender Schweizer Hersteller von Schwenkbiege- und 

Doppelschwenkbiegemaschinen in den Längen von 3 bis 12,2 Meter und 

Blechdicken von 1mm bis 3mm Stahl (400 N/mm2), beweist auch in wirtschaftlich 

härteren Zeiten Innovationskraft am Markt. 

Allgemeine Maschinen und Anlagen, wie die Schwenkbiegemaschine, welche nicht 

einer bestimmten EN Norm unterstellt sind, müssen einer allgemeinen 

Risikobeurteilung unterzogen werden. Basierend auf der neuen Maschinenrichtlinie 

MRL 2006/42/EG, welche nach einer 18-monatigen Übergangsfrist am 29. 

Dezember 2009 vollständige Gültigkeit erlangt hat, unterzog die Jorns AG seine 

Maschinenbaureihen dieser Risikobeurteilung im Rahmen einer EG-

Baumusterprüfung. 

Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, bei dem eine durch die EU anerkannte 

Stelle feststellt und bescheinigt, ob eine repräsentative Maschine die Bestimmungen 

dieser Richtlinie erfüllt oder nicht. Für die Schwenkbiegemaschinen der Jorns AG 

wurde diese Risikoanalyse durch die von der EU anerkannten Schweizerischen 

Unfallversicherungsanstalt (SUVA) durchgeführt. 

 

Sicherheit – Ein Grundbedürfnis der Menschheit 

In der Fachliteratur der Grundbedürfnisse stösst man immer wieder auf die 

Bedürfnis-Pyramide von Maslow, das Model vom gleichnamigen US-amerikanischen 

Psychologen Abraham Maslow (1943), welche die Motivation von Menschen 

beschreibt. 



(Bild Nr. 1) 

Die menschlichen Bedürfnisse bilden die verschiedenen „Stufen“ der Pyramide und 

bauen gemäß dieser eindimensionalen Theorie aufeinander auf. Der Mensch 

versucht demnach, zuerst die Bedürfnisse der niedrigsten Stufe zu befriedigen, bevor 

er neue Bedürfnisse entwickelt. 

 

Die persönliche Sicherheit der Bediener von Anlagen und Maschinen geht jedoch oft 

zu Lasten einer notwendigen Produktivitätssteigerung. Sicherheitsausrüstungen 

werden elektrisch überbrückt oder mechanisch arretiert, um schneller und einfacher 

arbeiten zu können.  

Die Mehrheit der Mitarbeitenden in der blechbearbeitenden Industrie haben jedoch 

ein grosses Bedürfnis an hoher Sicherheit am Arbeitsplatz. Wird dieses Bedürfnis der 

Sicherheit nicht erfüllt, führt dies zu einer Zurückhaltung im Arbeitsprozess und zu 

einer tieferen Selbstmotivation des Mitarbeiters. Dies hat zur Folge, dass die vom 

Arbeitgeber geforderte konstante Qualität und Produktivität nur schwer eingehalten 

werden kann. 

Die heutige Zeit ist durch einen sehr hohen Kostendruck der Mitbewerber geprägt. 

Dazu kommen hohe Qualitäts-, Innovations- und Terminansprüche der Kundschaft, 

welche erfüllt werden müssen, damit ein Handwerker mit dem Wettbewerb mithalten 

kann. 

Der Handwerker ist darauf angewiesen, sichere und produktive Maschinen und somit 

motivierte Mitarbeitende zur Verfügung zu haben. 

 



Produktivitätssteigerung – Ein MUSS für jeden Firme ninhaber  

Welcher Firmenbesitzer kennt Sie nicht, die unzähligen Gesetze, Vorschriften, 

Verordnungen und Richtlinien, welche durch regionale, nationale und internationale 

Behörden und Gremien auferlegt werden? In den meisten Fällen bringen diese 

Auflagen hohe Aufwände und Kosten mit sich. Mit ständig steigenden Lohn-, 

Versicherungs-, Raum- und Sozialkosten drohen die Herstellkosten endgültig aus 

dem Ruder zu laufen. 

Neben den hohen Kosten hindern all diese Vorschriften und Auflagen auf den ersten 

Blick sogar noch die Produktivität, verstanden als Verhältnis zwischen 

aufgewendeter Arbeitszeit und erreichter Produktionsmenge. Die Produktivität stellt 

eine wichtige Kennzahl dar, um am heiss umkämpften und globalisierten Markt 

überleben zu können. 

Um die vom Markt geforderten Produktivitätsoptimierungen zu erreichen, werden die 

Arbeitsabläufe im Fertigungsbetrieb gestrafft und konstruktive Vorkehrungen in der 

Entwicklung getroffen. Zusätzlich wird versucht die Mitarbeiter durch Leistungslohn 

„künstlich“ zu motivieren, so dass Sie selbständig versuchen an Ihre 

Leistungsgrenzen zu gehen, um vom Lohnanreiz profitieren zu können. Doch so oft 

versagen diese Anreizsysteme oder sind nur über eine kurze Zeit erfolgreich. Wie 

Maslow bereits vor über 70 Jahren aufgezeigt hat, sind es andere Bedürfnisse 

welche den Mitarbeiter zu Höchstleistungen anspornen, wie zum Beispiel sichere 

Arbeitsplätze. 

 

Produktivitätssteigerung bei erhöhter Sicherheit du rch innovative 

Sicherheitstechnik 

Hersteller von Bearbeitungsmaschinen, so auch die Jorns AG als Hersteller von 

Schwenkbiegemaschinen, sind gezwungen, Ihre Produkte auf ein Maximum an 

Produktivität und Sicherheit auszuloten, um den Anforderungen auf dem Weltmarkt 

gerecht zu werden. 

Was auf einem hart umkämpften Markt zählt, ist ein Technologievorsprung durch 

neue Innovationen. Diese Innovationskraft setzt am Markt neue Massstäbe. 

Dem Käufer einer Maschine, welche nach den neusten Anforderungen der Sicherheit 

und Erkenntnissen der Technik gebaut wurde, wird aufgezeigt, wie er beim Erwerb 

einer neuen Produktionsanlage die langersehnte Produktivitätssteigung erreichen 



kann und seinen Mitarbeitenden trotzdem einen sicheren Arbeitsplatz anbieten kann. 

Sind die Anlagen entsprechend den Sicherheitsanforderungen der Normen gebaut 

und ausgerüstet, so können die Anlagen bei gleichbleibender Sicherheit sogar mit 

höheren Geschwindigkeiten als bisher bedient werden und so wird wiederum die 

Produktivität gesteigert. 

So wird er sich langfristig auf seinem Markt,  sowie auf dem Personalmarkt 

gegenüber seinem Mitbewerber abheben können. 

Mit der Inkraftsetzung der neuen Maschinenrichtlinie Ende 2009 sind alle Hersteller 

von Bearbeitungsmaschinen gezwungen, ihre Maschinen einer Risikoanalyse zu 

unterziehen, die Maschinen entsprechend sicher zu bauen und die Anlagen mit den 

entsprechenden Sicherheitsausrüstungen und Geschwindigkeiten zu versehen. Wird 

diese Aufgabe vom Hersteller nicht wahrgenommen, läuft der Hersteller, der 

Wiederverkäufer sowie der Käufer im Falle eines Unfalles an der Maschine Gefahr, 

hohe Geldstrafen auferlegt zu bekommen, weil die Sorgfaltspflicht vernachlässigt 

worden ist. Dies kann soweit gehen, dass von den geschädigten Parteien 

lebenslange Renten eingefordert werden. 

 

 

 

Vorgaben der Maschinenrichtlinie 

Kurz zusammengefasst fordert die Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG, dass die 

Maschine so zu konstruieren und zu bauen ist, dass sie ihrer Funktion gerecht wird 

und unter den vorgesehenen Bedingungen Betrieb, Einrichten und Wartung erfolgen 

kann, ohne dass Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind. 

 

Bei der Wahl der angemessenen Lösungen muss der Hersteller folgende Grundsätze 

in der angegebenen Reihenfolge anwenden: 

- Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der 

Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine). 

- Ergreifen der notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Risiken, die sich nicht 

beseitigen lassen. 

 

 



Vorgaben für bewegliche Teile: 

- Alle beweglichen Teile der Maschine müssen so konstruiert und gebaut sein, 

dass Unfallrisiken durch Berührung dieser Teile verhindert sind. Falls Risiken 

dennoch bestehen, müssen die beweglichen Teile mit trennenden oder 

nichttrennenden Schutzeinrichtungen ausgestattet sein. 

- Dies gilt auch für bewegliche Teile, welche am Arbeitsprozess beteiligt sind. 

 

Fazit:  Bewegliche Teile wie Biegewangen, Oberwangen, Koppelgelenke, 

Schereneinrichtungen, Tiefenanschlag, Rollformer, Klemmsysteme, Zylinder und 

andere angetriebene Achsen und Optionen müssen gegen Berührung während dem 

Arbeitsprozess abgesichert sein. 

 

 

Gefahren, Risiken und mögliche Lösungen an Schwenkb iegemaschine 

Jede Bearbeitungsmaschine birgt seine Gefahren. Unter Einbezug der 

sicherheitstechnischen Anforderungen müssen vom Hersteller Lösungen erarbeitet 

werden, um die Gefahren, welche in der Risikoanalyse aufgezeigt werden, so weit 

wie möglich zu eliminieren. 

   

Gefahren beim Schliessen der Oberwange:  

„Quetschen“ von Gliedmassen beim Schliessen der Oberwange 

 (Bild Nr. 2) 

 

 



Grundlegende Anforderungen: 

Ein Quetschen durch das Schliessen der Oberwange muss verhindert werden. 

Ungewollte Anläufe der Oberwange müssen sicher verhindert sein. 

Forderung gemäss: Norm DIN EN ISO 12100, DIN EN ISO 12622 

  

Die Geschwindigkeit bei Gefährdungen durch Quetschen der Oberwange muss 

kleiner sein als 10mm/sec, sofern die Gefahr durch entsprechende Schutzeinrich-

tungen nicht zu 100% gebannt werden kann. 

 

Mögliche Lösung: 

Die mehrstrahlige Oberwangenüberwachung bildet einen Zugangsschutz zu den 

Gefahrenstellen zwischen der Ober- und Unterwange sowie im Bewegungsbereich 

der Biegewange. Sie verhindert das Einklemmen der Hände aller beteiligten 

Bediener gleichermassen. Nur die Mehrstrahligkeit der Oberwangenüberwachung 

bringt für den Bediener die notwendige Sicherheit. 3 Strahlen überwachen den 

Bereich zwischen der Ober- und Unterwange, 1 Strahl den Biegetisch der 

Biegewange. Einstrahlige Systeme erkennen die Gefahr erst unmittelbar oder wenn 

es zu spät ist. 

Forderung gemäss: DIN EN 61496-1, DIN EN 999 

 (Bild Nr. 3 => OW-Messsystem, Bild wird 

        ausgetauscht) 

 

Die mehrstrahlige Oberwangenüberwachung erlaubt ein kontinuierliches Schliessen 

der Oberwange, ohne Sicherheits-Stop. Ohne äussere Störeinflüsse muss die 



Schliessgeschwindigkeit der Oberwange erst  ab einer Öffnungshöhe von 15mm eine 

garantiert reduzierte Geschwindigkeit von 10mm/s aufweisen. Die 

Schliessgeschwindigkeit muss entweder laufend gemessen oder hydraulisch 

redundant abgesichert werden, so dass diese zu 100% nicht überschritten wird. 

Forderung gemäss: DIN EN ISO 11161   

 

Gefahren durch motorische Schere:  

Quetschen und Schneiden durch motorische Schere. 

 (Bild Nr. 4) 

 

Grundlegende Anforderungen: 

Quetschen oder Scheren zwischen Scherensystem und Blech muss verhindert 

werden.  

Forderung gemäss: DIN EN ISO 11161 

  

Die Geschwindigkeit bei Gefährdungen durch Scheren muss kleiner sein als 2m/min, 

sofern die Gefahr durch entsprechende  Schutzeinrichtungen nicht zu 100% gebannt 

werden kann. 

 

Mögliche Lösung: 

Um ein Quetschen oder Schneiden während dem Scherenbetrieb zu verhindern, wird 

die Maschine mit einem Lichtvorhang und einem Hintertretschutz ausgerüstet. Durch 

die Schutzeinrichtung wird verhindert, dass sich während dem Schneidprozess eine 

Person hinter der vertikalen Lichtschranke im Gefahrenbereich aufhält. Der 



Scherenprozess kann mit maximaler Geschwindigkeit ausgeführt werden, sobald der 

Bediener den Gefahrenbereich verlassen hat. Befindet sich der Bediener aber im 

Schutzfeld, so darf sich die Schere nur mit einer reduzierten Geschwindigkeit von 2 

m/min bewegen. 

Forderung gemäss: DIN EN ISO 11161 

 

Der Lichtvorhang vertikal und horizontal ist nur während dem Schneidprozess aktiv 

und muss so angeordnet sein, dass die Schutzeinrichtung im Hinblick auf die 

Annäherungsgeschwindigkeit von Körperteilen die Norm erfüllt. 

Forderung gemäss: DIN EN 999 

 

 (Bild Nr. 5 => wird ausgetauscht durch 

       Echtbild) 

 

Gefahren durch Erreichen von Gefährdungsbereiche:  

Verletzungen an oberen und unteren Gliedmassen durch Erreichen von 

Gefährdungsbereiche. 

 

Grundlegende Anforderungen: 

Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den 

oberen und unteren Gliedmassen müssen eingehalten werden. 

Forderung gemäss: DIN EN ISO 13857 



Die Geschwindigkeit bei Gefährdungen durch Scherbewegungen muss kleiner sein 

als 2m/min, sofern die Gefahr durch entsprechende Schutzeinrichtungen  nicht zu 

100% gebannt werden kann. 

 

Mögliche Lösung: 

Vollkommener Schutz über drei Seiten der Maschine. Der Arbeitskorridor ist mittels 

Lichtvorhang vertikal und horizontal so angeordnet, dass die Schutzeinrichtung im 

Hinblick auf die Annäherungsgeschwindigkeit von Körperteilen zum Gefahrenpunkt 

die Norm erfüllt. 

Forderung gemäss: DIN EN 999 

 

Gefahren durch bewegende Biegegelenke:  

Verklemmen der Hände in den Biegegelenken muss verhindert werden. 

 

 (Bild Nr. 6) 

Grundlegende Anforderungen: 

Die allgemeinen Gestaltungsleitsätze fordern, dass Klemmstellen verhindert werden 

müssen. 

Forderung gemäss: EN ISO 12100 

 

Die Geschwindigkeit bei Gefährdungen durch Scherbewegungen muss kleiner sein 

als 2m/min, sofern die Gefahr durch entsprechende Schutzeinrichtungen 

nicht zu 100% gebannt werden kann. 

 



 

 

 

Mögliche Lösung: 

Biegegelenke werden abgedeckt, so dass ein Verklemmen der Gliedmassen nicht 

mehr möglich ist. Somit darf die Biegewange im Tipbetrieb mit maximaler 

Geschwindigkeit betrieben werden. 

 

Gefahren durch bewegenden Tiefenanschlag:  

Das Verklemmen der Hände am automatischen Tiefenanschlag muss verhindert 

werden.  

 (Bild Nr. 7) 

Grundlegende Anforderungen: 

Die allgemeinen Gestaltungsleitsätze fordern, dass Klemmstellen verhindert werden 

müssen. 

Forderung gemäss: EN ISO 12100 

 

Die Geschwindigkeit bei Gefährdungen durch Scherbewegungen muss kleiner sein 

als 2m/min, sofern die Gefahr durch entsprechende Schutzeinrichtungen 

nicht zu 100% gebannt werden kann. 

 

Mögliche Lösung: 

Im Zugriffsbereich des/der Bediener läuft der Tiefenanschlag mit reduzierter 

Geschwindigkeit von 2 m/min, sofern die Oberwange auf mehr als 15mm geöffnet ist.  



Weist die Öffnungshöhe der Oberwange keine 15mm auf, kann der Tiefenanschlag 

über den ganzen Verfahrweg mit maximaler Geschwindigkeit fahren. 

Forderung gemäss: DIN EN ISO 12622 

 

 

20 – 30% Produktivitätssteigerung durch Technologie fortschritt:  

Nebst dem standardmässigen Anbringen der Sicherheitsausrüstung werden die  

Maschinen mit hydraulischer Radiusverstellung, Einlegetiefe von 1250mm, 

Steuerung auf Wagen mit Pult und super-high-speed Hydraulikeinheit ausgeliefert. 

Dank der Sicherheitsausrüstung ist es erlaubt, die Maschinen optional mit der Hyper-

Speed-Hydraulik auszurüsten, welche je nach Maschinenausführung 20-30% höhere 

Bewegungsgeschwindigkeiten für Schere, Oberwange und Biegewange zulässt. 

Diese massive Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeiten bei gleichbleibender 

Qualität und Sicherheit hat 1:1 Einfluss auf die Produktivität. 

 

Mit dieser Lösung ist die Jorns AG überzeugt, Vorschriften, Sicherheit und 

Produktivitätssteigerung zu verschmelzen. Der Käufer verhindert, dass er im Falle 

eines Unfalles an der Maschine eine hohe Geldstrafe auferlegt bekommt und erreicht 

zugleich eine massive Produktivitätssteigerung. Innovatives Handeln in wirtschaftlich 

unsicheren Zeiten ist nötig, um sich nach der Durststrecke gestärkt vom Mitbewerber 

abzuheben. 

 

Weitere Informationen:  

Jorns AG, Maschinenfabrik 

Kirchgasse 12 

CH - 4932 Lotzwil 

 

Tel.: +41 62 91980-50 

Fax: +41 62 91980-69 

E-Mail: info@jorns.ch 

Internet: www.jorns.ch 

 

 



 

 

Bildunterschrift: 

 

Bild Nr. 1: 

Bedürfnispyramide von Maslow 

 

Bild Nr. 2: 

Die nicht überwachte Oberwange stellt für den Bediener eine Gefahr dar. 

 

Bild Nr. 3: 

Das mehrstrahlige Oberwangenmess-System sichert den Bereich zwischen Ober- und 

Unterwange sowie den Biegetisch der Biegewange für alle beteiligten Bediener 

gleichermassen ab. 

 

Bild Nr. 4: 

Die motorisierte Schere birgt die Gefahr von Quetsch- und Scherstellen, welche durch 

einstrahlige Lösungen ungenügend abgesichert sind. 

 

Bild Nr. 5: 

Der horizontale und vertikale Lichtvorhang schützt den Bediener während dem 

Schneideprozess. 

 

Bild Nr. 6: 

Nicht abgedeckte Biegegelenke stellen eine Gefahr durch Einklemmen dar. 

 

Bild Nr.7: 

Ein unüberwachter Tiefenanschlag stellt für Finger und Hände ein Unfallrisiko dar.  


